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185. Bundesgesetz: Abänderung und Ergänzung des Verfassungsgerichtshofgesetzes.

186. Bundesgesetz: Zentralbesoldungsamt.

187. Bundesgesetz: Einkommensteuernovelle 1964.

188. Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Umsatzsteuergesetzes 1959 und sonstige umsatz-

steuerrechtliche Maßnahmen.

189. Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Beförderungssteuergesetzes 1953.

190. Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Kinderbeihilfengesetzes.

1 8 5 . Bundesgesetz vom 15. Juli 1964, mit
dem das Verfassungsgerichtshofgesetz abge-

ändert und ergänzt wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Verfassungsgerichtshofgesetz, BGBl.
Nr. 85/1953, in der Fassung des Artikels II des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 11/1955, des Ar-
tikels I des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 171/1956,
des Artikels I des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 18/
1958 und der Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes BGBl. Nr. 232/1961 wird abgeändert und
ergänzt wie folgt:

1. Im § 19 haben die Absätze 3 und 4 zu
lauten:

„(3) Ohne weiteres Verfahren und ohne vor-
angegangene Verhandlung können in nichtöffent-
licher Sitzung auf Antrag des Referenten be-
schlossen werden:

1. Die Zurückweisung eines Antrages wegen
a) offenbarer Nichtzuständigkeit des Verfas-

sungsgerichtshofes,
b) Versäumung einer gesetzlichen Frist,

c) nicht behobenen Mangels der formellen Er-
fordernisse,

d) rechtskräftig entschiedener Sache und

e) Mangels der Legitimation.

2. Die Einstellung des Verfahrens wegen Zu-
rücknahme des Antrages oder wegen Klaglos-
stellung (§ 86 a).

(4) Ohne mündliche Verhandlung können in
nichtöffentlicher Sitzung auf Antrag des Refe-
renten beschlossen werden:

1. Die Abweisung einer Beschwerde, wenn ein
verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht offen-
kundig nicht verletzt worden ist;

2. die Entscheidung über Beschwerden in
Rechtssachen, in denen die Rechtsfrage durch die
bisherige Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofes bereits genügend klargestellt ist."

2. Der bisherige Abs. 4 des § 19 erhält die
Bezeichnung „(5)".

3. Dem § 31 wird folgender Satz angefügt:
„Beschlüsse gemäß § 19 Abs. 4 Z. 1 bedürfen
der Einstimmigkeit."

4. Nach § 65 werden als Abschnitt F folgende
Bestimmungen eingefügt:

„F. Be i A n f e c h t u n g d e r R e c h t -
m ä ß i g k e i t e i n e s S t a a t s v e r t r a g e s
( A r t i k e l 140 a d e s B u n d e s - V e r f a s -
s u n g s g e s e t z e s ) .

§ 66. Auf die Überprüfung der Rechtmäßig-
keit von Staatsverträgen nach Art. 140 a des
Bundes-Verfassungsgesetzes sind, soweit es sich
um Staatsverträge handelt, die mit Genehmigung
des Nationalrates gemäß Art. 50 des Bundes-
Verfassungsgesetzes abgeschlossen wurden, die
Bestimmungen des Abschnittes E, hinsichtlich aller
anderen Staatsverträge die Bestimmungen des Ab-
schnittes D dieses Bundesgesetzes sinngemäß mit
folgender Maßgabe anzuwenden:

1. Zur Verhandlung sind die antragstellende
Behörde und die Verwaltungsbehörde, die den
Staatsvertrag abgeschlossen hat, zu laden. Zur
Vertretung eines vom Bundespräsidenten abge-
schlossenen Staatsvertrages ist die Bundesregie-
rung berufen. Ist der Antrag von einem Gericht
gestellt worden, so sind auch die an der Sache
beteiligten Parteien zu laden.
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2. Das Erkenntnis hat auszusprechen, ob der
ganze Inhalt des Staatsvertrages oder bestimmte
Stellen wegen Rechtswidrigkeit von den zu seiner
Vollziehung berufenen Organen nicht anzu-
wenden sind.

3. Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes
ist auch jener Verwaltungsbehörde zuzustellen,
die den Staatsvertrag abgeschlossen hat. Hat der
Bundespräsident den Staatsvertrag abgeschlossen,
so ist das Erkenntnis der Bundesregierung zu-
zustellen. Betrifft das Erkenntnis einen Staats-
vertrag, der mit Genehmigung des Nationalrates
abgeschlossen wurde, so ist es überdies dem Bun-
deskanzler zuzustellen.

4. Wird in dem Erkenntnis des Verfassungs-
gerichtshofes die Rechtswidrigkeit festgestellt, so
muß in der nach Artikel 1,40 a des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes im Zusammenhang mit Ar-
tikel 139 Absatz 2 oder Artikel 140 Absatz 3
des Bundes-Verfassungsgesetzes zu erlassenden
Kundmachung zum Ausdruck gebracht werden,
daß der Staatsvertrag nach dem genau zu be-
zeichnenden Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes von den zu seiner Vollziehung berufenen
Organen nicht anzuwenden und die Wirksamkeit
eines allfälligen diesen Staatsvertrag betreffen-
den Beschlusses nach Artikel 50 Absatz 2 des
Bundes-Verfassungsgesetzes oder einer allfälligen
Anordnung nach Artikel 65 Absatz 1 zweiter
Satz des Bundes-Verfassungsgesetzes erloschen
ist."

5. Die bisherigen Abschnitte F, G und H er-
halten die Bezeichnungen G, H und I.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundeskanzleramt betraut.

Schärf
Klaus

1 8 6 . Bundesgesetz vom 15. Juli 1964 über
das Zentralbesoldungsamt.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Zentralbesoldungsamt ist eine Dienst-
stelle des Bundes; es untersteht dem Bundes-
ministerium für Finanzen.

§ 2. (1) Dem Zentralbesoldungsamt obliegt die
Zahlung und Verrechnung der im Dienstrecht
der Bundesbediensteten vorgesehenen Geld-
leistungen sowie der vom Bundespräsidenten ge-
währten außerordentlichen Versorgungsgenüsse
und außerordentlichen Zuwendungen.

(2) Von der Regelung des Abs. 1 sind ausge-
nommen:

1. Geldleistungen für Bedienstete und nach
Bediensteten der Österreichischen Bundesbahnen
oder deren Betriebsvorgänger,

2. Geldleistungen für Bedienstete und nach
Bediensteten der Post- und Telegraphenver-
waltung,

3. Geldleistungen für Bedienstete des Dienst-
standes im Wirkungsbereiche des Bundesmini-
steriums für Landesverteidigung,

4. Reisegebühren,

5. Entschädigungen für Nebentätigkeiten.

§ 3. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und
Sparsamkeit kann das Bundesministerium für
Finanzen im Einvernehmen mit dem in Betracht
kommenden Bundesministerium für bestimmte
Dienststellen, für bestimmte Geldleistungen oder
für bestimmte Gruppen von Leistungsempfän-
gern Ausnahmen von den Bestimmungen des § 2
durch Verordnung verfügen.

§ 4. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und
Sparsamkeit kann das Bundesministerium für
Finanzen auf Antrag des in Betracht kommenden
Bundesministeriums durch Verordnung verfügen,
daß das Zentralbesoldungsamt auch andere als
die im § 2 Abs. 1 genannten Geldleistungen des
Bundes zu zahlen und zu verrechnen hat.

§ 5. In den Fällen, in denen das Zentralbesol-
dungsamt nach den Vorschriften dieses Bundes-
gesetzes Geldleistungen zahlt, gilt es als anwei-
sende Stelle im Sinne des § 295 der Exekutions-
ordnung.

§ 6. Die behördlichen Zuständigkeiten des
Zentralbesoldungsamtes werden durch dieses
Bundesgesetz nicht berührt.

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1965 in Kraft. In diesem Zeitpunkt treten das
Gesetz vom 3. Juli 1945, StGBl. Nr. 54, über die
Errichtung eines Zentralbesoldungsamtes und die
Verordnung des Staatsamtes für Finanzen vom
24. August 1945, StGBl. Nr. 139, über die Er-
richtung des Zentralbesoldungsamtes außer Kraft.

(2) Durchführungsverordnungen können von
dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes
folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten
frühestens mit diesem Bundesgesetz in Kraft.

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz
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1 8 7 . Bundesgesetz vom 16. Juli 1964
zur Änderung einkommensteuerrechtlicher
Vorschriften (Einkommensteuernovelle 1964).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Einkommensteuergesetz 1953, BGBl. Nr. 1/
1954, in der geltenden Fassung wird in nach-
stehender Weise geändert:

1. § 3 Abs. 1 Z. 1 erhält folgenden Wortlaut:

„1. der Wert der Reinigung der Arbeitsklei-
dung sowie der Wert der unentgeltlich über-
lassenen Arbeitskleidung, wenn es sich um
typische Berufskleidung handelt;".

2. § 3 Abs. 1 Z. 5 erhält folgenden Wortlaut:

„5. das versicherungsmäßige Arbeitslosengeld
einschließlich Teuerungszulage, die Notstands-
hilfe einschließlich Teuerungszulage, das Karenz-
urlaubsgeld oder an dessen Stelle tretende Ersatz-
leistungen und die Karenzurlaubshilfe auf Grund
der besonderen gesetzlichen Vorschriften, weiters
die Überbrückungshilfe und die erweiterte Über-
brückungshilfe für Bundesbedienstete nach den
besonderen gesetzlichen Vorschriften sowie gleich-
geartete Bezüge, die auf Grund besonderer landes-
gesetzlicher Regelungen gewährt werden;".

3. § 3 Abs. 1 Z. 15 lit. a erhält folgenden
Wortlaut:

„a) anläßlich eines Arbeitnehmerjubiläums ge-
geben werden und

aa) 5000 S nicht übersteigen und deshalb
gegeben werden, weil der Arbeitneh-
mer insgesamt entweder 25 oder
30 Jahre bei dem Arbeitgeber beschäf-
tigt war,

bb) 7000 S nicht übersteigen und deshalb
gegeben werden, weil der Arbeitneh-
mer insgesamt entweder 35 oder
40 Jahre bei dem Arbeitgeber beschäf-
tigt war,

cc) 9000 S nicht übersteigen und deshalb
gegeben werden, weil der Arbeitneh-
mer insgesamt entweder 45 oder
50 Jahre bei dem Arbeitgeber beschäf-
tigt war;

die Begünstigung nach lit. aa, bb oder cc
kann vom Arbeitnehmer jeweils nur ein-
mal in Anspruch genommen werden;".

4. Im § 3 Abs. 1 Z. 18 hat an die Stelle des
Relativsatzes nachstehender Wortlaut zu treten:

„wenn der steuerpflichtige laufende Bezug für die
Normalarbeitszeit

nicht übersteigt; übersteigen die steuerpflichtigen
laufenden Bezüge für die Normalarbeitszeit zwar
in einzelnen Lohnzahlungszeiträumen die oben
genannten Betragsgrenzen, die Summe der steuer-
pflichtigen laufenden Bezüge für die Normal-
arbeitszeit im Kalenderjahr aber nicht 52.000 S,
so ist die von Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
zuschlägen beim Steuerabzug vom Arbeitslohn
einbehaltene Lohnsteuer im Wege des Jahresaus-
gleiches zu erstatten;".

5. Im § 3 Abs. 1 tritt am Ende der Z. 22 an
die Stelle des Punktes ein Strichpunkt. Nach Z. 22
wird eingefügt:

„23. die Benützung von Einrichtungen und
Anlagen, die der Arbeitgeber für die Gesamt-
heit oder eine Mehrzahl von Arbeitnehmern zur
Verfügung stellt (zum Beispiel von Erholungs-
und Kurheimen, Kindergärten, Betriebsbibliothe-
ken, Sportanlagen);

24. die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen
und die hiebei empfangenen üblichen Sachzu-
wendungen, soweit deren Kosten das herkömm-
liche Ausmaß nicht übersteigen (zum Beispiel
Betriebsausflüge, kulturelle Veranstaltungen, Be-
triebsfeiern);

25. Aufwendungen des Arbeitgebers für die
Zukunftsicherung von Arbeitnehmern, wenn
diese Aufwendungen nicht zugunsten individuell
bezeichneter Arbeitnehmer, sondern für die
Gesamtheit oder eine Mehrzahl von Arbeit-
nehmern aufgewendet werden oder dem Betriebs-
ratfonds zufließen;

26. alkoholfreie Getränke, die der Arbeitgeber
zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder
verbilligt abgibt;

27. der Freitrunk und Haustrunk im Brauerei-
gewerbe. Unter Freitrunk ist das vom Arbeit-
geber an Arbeitnehmer zum Genuß an Ort und
Stelle unentgeltlich verabreichte Bier zu ver-
stehen; unter Haustrunk jenes Bier, das zum
Genuß außerhalb des Betriebes unentgeltlich ver-
abreicht wird. Voraussetzung ist, daß der Frei-
trunk oder Haustrunk vom Arbeitnehmer nicht
verkauft werden darf und daß er nur in einer
solchen Menge gewährt wird, die einen Verkauf
tatsächlich ausschließt;

28. Freitabak, Freizigarren und Freizigaretten
an Arbeitnehmer in tabakverarbeitenden Be-
trieben, wenn die gewährten Erzeugnisse nicht
verkauft werden dürfen;

29. freiwillig gewährte, freie oder verbilligte
Mahlzeiten an Arbeitnehmer, die nicht in den
Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen sind;
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30. der Mietwert bei Gewährung von freien
oder verbilligten Wohnungen in werkseigenen
Gebäuden (Werkswohnungen, Dienstwohnungen),
wenn der Unterschiedsbetrag zwischen dem Preis,
zu dem die Wohnung überlassen wird, und dem
ortsüblichen Mietpreis 40 S monatlich nicht über-
steigt;

31. Zinsenersparnisse bei zinsverbilligten oder
unverzinslichen Arbeitgeberdarlehen;

32. die unentgeltliche oder verbilligte Beförde-
rung der eigenen Arbeitnehmer und deren Ange-
hörigen bei Beförderungsunternehmen sowie die
Beförderung der Arbeitnehmer zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte auf Kosten des Arbeit-
gebers;

33. freiwillige soziale Zuwendungen des Arbeit-
gebers an die Gesamtheit oder die Mehrzahl der
Arbeitnehmer oder an den Betriebsratfonds; Zu-
wendungen an individuell bezeichnete Arbeit-
nehmer sind steuerpflichtiger Arbeitslohn;

34. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln, die auf
Grund gesetzlicher Ermächtigung zur Anschaf-
fung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens gewährt und verwendet
werden."

6. Im § 4 Abs. 4 Z. 4 erster Satz tritt an die
Stelle des Betrages von 6000 S der Betrag von
8000 S und an die Stelle des Betrages von
10.000 S der Betrag von 14.000 S.

7. Im § 6 wird nach Z. 7 angefügt:

„8. Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten
gelten bei unter Verwendung von Zuschüssen
aus öffentlichen Mitteln (§ 3 Abs. 1 Z. 34) an-
geschafften oder hergestellten Wirtschaftsgütern
nur die vom Empfänger der Zuschüsse aus
anderen Mitteln geleisteten Aufwendungen.

9. Ansprüche auf Gewährung von Umsatz-
steuervergütungen sind nur dann anzusetzen,
wenn sie am Bilanzstichtag bescheidmäßig fest-
gestellt sind. Sie sind mit dem im Bescheid fest-
gesetzten Betrag anzusetzen."

8. Im § 10 Abs. 1 wird an die Z. 1 angefügt:

„Renten und dauernde Lasten, die als Gegen-
leistung für die Übertragung von Wirtschafts-
gütern geleistet werden, sind jedoch nur insoweit
abzugsfähig, als die Summe der gezahlten Be-
träge den kapitalisierten Wert der Rentenver-
pflichtung zum Zeitpunkt der Übertragung über-
steigt;"

9. § 10 Abs. 1 Z. 3 lit. d hat zu lauten:

„d) Beträge, die zur Errichtung von Eigen-
tumswohnungen oder Eigenheimen auf-
gewendet wurden. Werden bei Grund-

stücken, die zur Errichtung einer Eigen-
tumswohnung oder eines Eigenheimes er-
worben wurden, seitens des Steuerpflichti-
gen beziehungsweise eines von ihm Beauf-
tragten nicht innerhalb von fünf Jahren
Maßnahmen gesetzt, aus denen die Ver-
wendung des Grundstückes zur Errichtung
eines Eigenheimes oder einer Eigentums-
wohnung erkennbar ist, so ist eine Nach-
versteuerung dieser Beträge vorzunehmen;".

10. Im § 10 Abs. 1 Z. 4 hat der letzte Satz zu
entfallen.

11. Im § 10 Abs. 2 wird nachstehende Z. 3 a
eingefügt:

„3 a. Als Eigenheim im Sinne des Abs. 1 Z. 3
und Z. 4 ist ein Wohnhaus mit nicht mehr als
zwei Wohnungen anzusehen, wenn mindestens
zwei Drittel der Gesamtnutzfläche des Gebäudes
Wohnzwecken dienen. Die Gesamtnutzfläche darf
225 m2, der Wohnzwecken dienende Teil der
Gesamtnutzfläche 150 m2 nicht übersteigen. Zu
der Gesamtnutzfläche des Gebäudes gehören
nicht Wandstärken, Treppen, offene Balkone und
Terrassen sowie Keller-, Dachboden- und sonstige
Abstellräume, soweit sie nicht bewohnbar aus-
gestattet sind und auch nicht betrieblichen
Zwecken dienen. Das Eigenheim kann auch im
Eigentum zweier oder mehrerer Personen stehen,
die für Zwecke der Einkommensbesteuerung
nicht zusammen veranlagt werden. Unter diesen
Begriff fallen auch Gebäude, die auf fremdem
Grund und Boden errichtet werden, wenn die
übrigen vorhin erwähnten Voraussetzungen auf
sie zutreffen. Als Eigentumswohnung im Sinne
des Abs. 1 Z. 3 und Z. 4 können nur Wohnungen
gemäß den Bestimmungen des Wohnungseigen-
tumsgesetzes verstanden werden, die mindestens
zu zwei Drittel Wohnzwecken dienen und deren
Gesamtnutzfläche 130 m2 nicht übersteigt; für
Steuerpflichtige, die für mindestens drei Kinder
(§ 32 Abs. 4 Z. 4) Kinderermäßigung erhalten
oder erhalten haben, erhöht sich die Gesamtnutz-
fläche auf 150 m2. Als Siedlungshaus im Sinne
des Abs. 1 Z. 3 und Z. 4 ist ein Wohnhaus an-
zusehen, das grundsätzlich den für Eigenheime
gegebenen Voraussetzungen entspricht, von einer
Gemeinde errichtet, aber dem Steuerpflichtigen
nur zur Nutzung (Miete) überlassen wird."

12. Im § 14 Abs. 2 tritt an die Stelle des Be-
trages von 40.000 S der Betrag von 60.000 S.

13. Im § 16 Abs. 1 treten an die Stelle der
Zitierungen „(§ 15 Z. 2)" und „(§ 15 Z. 3)" die
Zitierungen „(§ 15 Abs. 1 Z. 2)" und „(§ 15
Abs. 1 Z. 3)".
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14. Im § 16 Abs. 4, § 16 a Abs. 4 und § 17
Abs. 4 tritt an die Stelle des Betrages von
40.000 S jeweils der Betrag von 60.000 S.

15. Im § 18 Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes erhält Z. 1 folgende Fassung:

„1. Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien
Berufen gehören insbesondere die wissenschaft-
liche, künstlerische, schriftstellerische, unterrich-
tende oder erzieherische Tätigkeit, die Berufs-
tätigkeit der Ärzte, Dentisten, Rechtsanwälte und
Notare, der staatlich befugten und beeideten
Ziviltechniker, der Wirtschaftstreuhänder, der
Bildberichterstatter, Journalisten, Dolmetscher,
Übersetzer und ähnlicher Berufe. Ein Angehöri-
ger eines freien Berufes ist auch dann freiberuf-
lich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vor-
gebildeter Arbeitskräfte bedient. Voraussetzung
ist, daß er selbst auf Grund eigener Fachkennt-
nisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird.
Eine Vertretung im Falle vorübergehender Ver-
hinderung steht der Annahme einer leitenden
und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht ent-
gegen;".

16. Im § 18 Abs. 4 tritt an die Stelle des Be-
trages von 40.000 S der Betrag von 60.000 S.

17. Im § 22 erhält die Z. 1 folgende Fassung:

„1. Wiederkehrende Bezüge, soweit sie nicht
zu den anderen Einkunftsarten (§ 2 Abs. 3 Z. 1
bis 6) gehören, insbesondere

a) vererbliche Renten,

b) Leibrenten, Leibgedinge, Zeitrenten und
andere unvererbliche Renten,

c) Zuschüsse und sonstige Vorteile, die als
wiederkehrende Bezüge gewährt werden.
Wird die Zuwendung freiwillig oder an
eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person
gewährt, so ist sie nicht dem Empfänger
zuzurechnen, wenn der Geber unbeschränkt
steuerpflichtig ist.

Werden die wiederkehrenden Bezüge als
Gegenleistung für die Übertragung von Wirt-
schaftsgütern geleistet, sind sie nur insoweit
steuerpflichtig, als die Summe der vereinnahmten
Beträge den Wert des übertragenen Wirtschafts-
gutes im Zeitpunkt der Übertragung übersteigt.
Als Wert des übertragenen Wirtschaftsgutes
sind die um die zulässigen Absetzungen (§ 7,
§ 99) gekürzten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen. Wurde das Wirtschaftsgut un-
entgeltlich erworben, so tritt an die Stelle der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Be-
trag, den der Empfänger für das Wirtschaftsgut
im Zeitpunkt des unentgeltlichen Erwerbes hätte
aufwenden müssen;".

18. Im § 22 Z. 3 treten an die Stelle der Worte
„im Sinne der Z. 1 oder Z. 2" die Worte „im
Sinne der Z. 1, Z. 2 oder Z. 4" und an die Stelle
des Betrages von 300 S der Betrag von 2000 S.

19. Im § 23 erhält der Abs. 3 folgende Fassung:

„(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor,
wenn

a) Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren
Wert bei den Einkünften im Sinne des § 2
Abs. 3 Z. 1 bis 6 anzusetzen ist,

b) Grundstücke im Wege eines Enteignungs-
verfahrens oder freiwillig zur Abwendung
eines nachweisbar unmittelbar drohenden
Enteignungsverfahrens veräußert werden."

20. Im § 23 Abs. 4 tritt an die Stelle des Be-
trages von 1000 S der Betrag von 6000 S.

21. Im § 28 Abs. 1 Z. 3 tritt an die Stelle des
Betrages von 11.000 S der Betrag von 13.300 S.

22. § 28 b Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Der Steuerpflichtige hat eine besondere
Erklärung über den Gewinn abzugeben, wenn
der Gewinn gemäß § 187 der Bundesabgaben-
ordnung, BGBl. Nr. 194/1961, gesondert fest-
zustellen ist."

23. Im § 32 a wird als Abs. 5 eingefügt:

„(5) Durch die Anwendung des Kürzungs-
betrages nach Abs. 1 darf das zu versteuernde
Einkommen nicht unter den Betrag sinken, den
der Ehegatte mit den höheren Einkünften zu
versteuern hätte, wenn die Einkünfte der Ehe-
gatten nicht zusammenzurechnen wären."

24. Im § 34 Abs. 2 Z. 2 tritt an die Stelle der
Zitierung „§ 18 Abs. 3" die Zitierung „§ 18
Abs. 4".

25. Im § 34 wird nach Abs. 4 angefügt:

„(5) Werden Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens im Wege eines Enteignungsverfahrens
oder freiwillig zur Abwendung eines nachweis-
bar unmittelbar drohenden Enteignungsverfah-
rens veräußert, ist die Einkommensteuer auf An-
trag für den Unterschiedsbetrag zwischen der um
die Veräußerungskosten verminderten Enteig-
nungsentschädigung (Veräußerungserlös) und dem
sich nach § 6 ergebenden Wert des Wirtschafts-
gutes mit der Hälfte des sich nach Abs. 1 er-
gebenden Betrages festzusetzen."

26. Im § 36 wird nach Abs. 4 eingefügt:

„(5) Tritt ein Arbeitnehmer seine Renten-
ansprüche aus der gesetzlichen Sozialversicherung
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kraft besonderer Rechtsvorschriften oder frei-
willig an seinen früheren Arbeitgeber ab, der ihm
Arbeitslöhne im Sinne des § 19 Abs. 1 Z. 2
zahlt, dann sind die Pflichten des Arbeitgebers
hinsichtlich des Steuerabzuges vom Arbeitslohn
ausschließlich vom früheren Arbeitgeber wahr-
zunehmen. Dem Träger der gesetzlichen Sozial-
versicherung ist in diesem Fall keine Lohnsteuer-
karte vorzulegen."

27. Im § 37 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Für Steuerpflichtige, die nur eine Pension
aus der gesetzlichen Sozialversicherung oder nur
eine Pension von einer Gebietskörperschaft be-
ziehen, in die Steuergruppe II fallen und bei
ihrer bezugsauszahlenden Stelle eine Erste Lohn-
steuerkarte vorgelegt haben, behält diese ohne
Rücksicht auf den allgemeinen Geltungszeitraum
der Lohnsteuerkarten ihre Gültigkeit dauernd
(Dauerlohnsteuerkarte)."

28. § 38 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:

„(1) Die Gemeinde hat, soweit nichts anderes
bestimmt ist, auf Grund des Ergebnisses der
Personenstandsaufnahme unentgeltlich Lohn-
steuerkarten mit Wirkung für das folgende
Kalenderjahr oder für zwei (drei) aufeinander-
folgende Kalenderjahre (§ 37 Abs. 2) für sämt-
liche Arbeitnehmer — ausgenommen Arbeit-
nehmer, die nur eine Pension aus der gesetzlichen
Sozialversicherung oder nur eine Pension von
einer Gebietskörperschaft beziehen und in die
Steuergruppe II fallen — auszuschreiben, die im
Zeitpunkt der Personenstandsaufnahme in ihrem
Bezirk einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben."

29. § 38 Abs. 2 erhält folgende neue Z. 3:

„3. für Arbeitnehmer, die nur eine Pension
entweder aus der gesetzlichen Sozialversicherung
oder von einer Gebietskörperschaft beziehen."

30. In den §§ 43 und 63 tritt an die Stelle des
Hinzurechnungsbetrages von

31. Im § 51 Abs. 2 und im § 72 Abs. 2 Z. 3
tritt jeweils an die Stelle der Zitierung „§ 9 Z. 4"
die Zitierung „§ 9 Abs. 1 Z. 4".

32. § 51 Abs. 3 Z. 1 erhält folgende Fassung:

„1. wenn die Werbungskosten den Jahres-
pauschbetrag gemäß Abs. 1 übersteigen, der über-

steigende Betrag, abgestellt auf den für den
Arbeitnehmer in Betracht kommenden Lohn-
zahlungszeitraum,".

33. Im § 52 hat der erste Satz zu lauten:

„Weist ein Arbeitnehmer, dem eine Zweite oder
weitere Lohnsteuerkarte ausgeschrieben ist (§ 43),
die Werbungskosten aus dem zweiten oder
weiteren Dienstverhältnis nach, so hat das
Finanzamt den nachgewiesenen Betrag ab-
weichend von der Anordnung des § 51 Abs. 3
Z. 1 in voller Höhe auf der Lohnsteuerkarte als
steuerfrei zu vermerken (§51 Abs. 4)."

34. § 54 Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen:

„Werden Anträge auf Eintragung eines steuer-
freien Betrages auf der Lohnsteuerkarte bis zum
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Aufwen-
dungen entstanden sind, gestellt, kann die Ein-
tragung des entsprechenden Freibetrages auf der
Lohnsteuerkarte auch nach Ablauf des in Be-
tracht kommenden Kalenderjahres erfolgen."

35. Im § 54 Abs. 2 treten an die Stelle des
letzten Satzes folgende Sätze:
„Dieser Zeitraum darf sich nicht über den Be-
ginn des Kalenderjahres zurück und nicht über
den Schluß des Kalenderjahres hinaus erstrecken,
in dem der Antrag gestellt wird. Der Widerruf
einer Eintragung auf der Lohnsteuerkarte kann
auch nach Ablauf des in Betracht kommenden
Kalenderjahres unter Bedachtnahme auf die Be-
stimmungen des § 72 Abs. 2 rückwirkend er-
folgen."

36. Im § 56 Abs. 2 haben der zweite und
dritte Satz zu lauten:

„Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Lohn-
steuerkarte oder nach der letztmaligen Auszah-
lung von Bezügen im Sinne des § 19 hat der
Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte dem Arbeit-
nehmer zurückzugeben, wenn das Bundesministe-
rium für Finanzen zu statistischen Zwecken nicht
ein anderes Verfahren vorschreibt; diese Bestim-
mung gilt nicht für Dauerlohnsteuerkarten im
Sinne des § 37 Abs. 3. Weigert sich der Arbeit-
geber, die Lohnsteuerkarte dem Arbeitnehmer
zurückzugeben oder vorübergehend auszuhändi-
gen, so hat das Finanzamt der Betriebsstätte
(§ 69) die körperliche Übergabe der Lohnsteuer-
karte an den Arbeitnehmer mit Bescheid an-
zuordnen."

37. Im § 58 letzter Satz tritt an die Stelle der
Zitierung „§ 3 Z. 6" die Zitierung „§ 3 Abs. 1
Z. 6".

38. § 67 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:

„(1) Erhält der Arbeitnehmer neben dem
laufenden Arbeitslohn von demselben Arbeit-
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geber sonstige, insbesondere einmalige Bezüge
(zum Beispiel Tantiemen, Belohnungen), so be-
trägt die Lohnsteuer vorbehaltlich des Abs. 2

39. § 67 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

„(2) Die Steuersätze der Spalte A des Abs. 1
sind auf steuerpflichtige sonstige Bezüge an-
zuwenden, soweit sie innerhalb eines Kalender-
jahres insgesamt 8000 S nicht übersteigen; auf
weitere steuerpflichtige sonstige Bezüge sind die
Steuersätze der Spalte B anzuwenden. Der
Höchstbetrag für die Anwendung des Steuer-
satzes der Spalte A des Abs. 1 darf auch dann
nicht überschritten werden, wenn der Arbeit-
nehmer von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn
erhält. Auf Abs. 3 ist Bedacht zu nehmen."

40. Im § 67 Abs. 3 sind nach den Worten „ein
Sechstel der" die Worte „bereits zugeflossenen,"
einzufügen.

41. Im § 67 Abs. 4 sind im vorletzten Satz
nach den Worten „auf Grund eines Kollektiv-
vertrages" die Worte „oder auf Grund aufsichts-
behördlich genehmigter Dienst(Besoldungs)ord-
nungen der Körperschaften des öffentlichen
Rechtes" einzufügen.

42. § 67 Abs. 7 erhält folgenden Wortlaut:

„(7) Sonstige Bezüge, die bei oder nach Be-
endigung des Dienstverhältnisses anfallen (wie
zum Beispiel freiwillige Abfertigungen, Abfin-
dungen, Todfallsbeiträge und Sterbegelder, die
nicht aus öffentlichen Mitteln gezahlt werden)
und nicht neben laufenden Bezügen des Arbeit-
nehmers oder dessen Rechtsnachfolgers aus dem-
selben Dienstverhältnis gewährt werden, sind
mit den festen Steuersätzen gemäß Abs. 1 und 2
zu versteuern, soweit sie insgesamt ein Viertel
der laufenden Bezüge der letzten zwölf Monate
nicht übersteigen; Abs. 3 ist nicht anzuwenden.
Wird eine freiwillige Abfertigung nicht neben
einer gesetzlichen, kollektivvertraglichen oder auf
einer aufsichtsbehördlich genehmigten Dienst-
(Besoldungs)ordnung einer Körperschaft des
öffentlichen Rechtes beruhenden Abfertigung ge-
währt, ist diese bis zur Höhe der laufenden Be-

züge der letzten zwölf Monate gemäß Abs. 1
und 2 zu versteuern; Abs. 3 ist nicht anzuwenden.
Soweit die Grenzen des ersten oder zweiten Satzes
überschritten werden, sind solche sonstigen Be-
züge als laufender Bezug nach dem Lohnsteuer-
tarif der Besteuerung zu unterziehen; hiebei ist
ein monatlicher Lohnzahlungszeitraum zu unter-
stellen."

43. Im § 67 wird nach Abs. 10 eingefügt:

„(11) Sonstige Bezüge, die nicht unter eine der
Begünstigungsbestimmungen der Abs. 1 bis 9
fallen, sind als laufender Bezug nach dem Lohn-
steuertarif der Besteuerung zu unterziehen, hie-
bei ist ein monatlicher Lohnzahlungszeitraum zu
unterstellen."

44. Im § 70 Abs. 3 sind die Worte „einen Zu-
schlag gemäß § 10 Abgabeneinhebungsgesetz
1951, BGBl. Nr. 87" zu ersetzen durch die Worte
„einen Zuschlag gemäß § 135 der Bundesabgaben-
ordnung".

44 a. Am Ende des § 76 Abs. 1 tritt die Stelle
des Punktes ein Beistrich und das Wort „oder".
Angefügt wird:

„e) Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge
bezogen haben, die in einzelnen Lohnzah-
lungszeiträumen steuerpflichtig behandelt
•worden sind, die steuerpflichtigen laufen-
den Bezüge für die Normalarbeitszeit aber
52.000 S nicht überstiegen haben."

45. Im § 77 Abs. 1 sind am Ende des zweiten
Satzes das Wort „waren" und der Punkt zu
streichen; anzufügen sind die Worte „oder ge-
mäß § 67 Abs. 7 und 11 nach dem Lohnsteuer-
tarif zu versteuern waren."

46. Im § 77 Abs. 2 lit. c tritt an die Stelle der
Zitierung „gemäß § 9 Z. 4" die Zitierung „ge-
mäß § 9 Abs. 1 Z. 4".

47. Im § 78 wird nach Abs. 2 eingefügt:

„(3) Ergibt sich bei einer Außenprüfung, daß
die genaue Ermittlung der auf den einzelnen
Arbeitnehmer infolge einer Nachforderung ent-
fallenden Lohnsteuer mit unverhältnismäßigen
Schwierigkeiten verbunden ist, so kann die Nach-
forderung in einem Pauschbetrag erfolgen. Bei
der Festsetzung dieses Pauschbetrages ist auf die
Anzahl der durch die Nachforderung erfaßten
Arbeitnehmer, auf die hauptsächlich in Betracht
kommende Steuergruppe sowie auf die durch-
schnittliche Höhe des Arbeitslohnes der durch die
Nachforderung erfaßten Arbeitnehmer Bedacht
zu nehmen."
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48. Im § 93 Abs. 6 sind am Ende des Satzes das
Wor t „waren" und der Punkt zu streichen; an-
zufügen sind die Worte „oder gemäß § 67 Abs. 7
und 11 nach dem Lohnsteuertarif zu versteuern
waren."

49. Im § 93 a t r i t t jeweils an die Stelle des
Betrages von 9500 S der Betrag von 13.300 S.

50. Im § 95 Abs. 1 treten an die Stelle der
Betrage von jeweils 10.000 S und 2000 S die
Beträge von jeweils 60.000 S und 12.000 S.

51. Im § 96 Z. 7 haben die Worte „soweit sie
dem Steuerabzug unterworfen werden" zu ent-
fallen.

52. § 102 wird wie folgt geändert:

a) Im Abs. 1 erster und zweiter Satz haben
jeweils die Worte „im Sinne des Abs. 2" zu
entfallen; die Klammerausdrücke „(Abs. 3)"
haben zu lauten „(Abs. 2)".

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 erhalten die
Bezeichnung 2 bis 5.

c) Im Abs. 2 hat der zweite Satz zu lauten:
„Die Tatsache der Körperbehinderung und
das Ausmaß der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit sind durch eine amtliche Be-
scheinung der für diese Feststellung zustän-
digen Behörde nachzuweisen."

d) Im Abs. 3 haben die Worte „im Sinne des
Abs. 2" zu entfallen.

e) Im Abs. 4 treten an die Stelle der Worte
„Abs. 1 bis 4 " die Worte „Abs. 1 bis 3" .

f) Im Abs. 5 treten an die Stelle der Worte
„Abs. 1 bis 5" die Worte „Abs. 1 bis 4".

Artikel II.

Haben Steuerpflichtige im Kalenderjahr 1954
keine ordnungsmäßigen Bücher geführt, die eine
Gewinnermitt lung gemäß § 4 Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes 1953, BGBl. Nr . 1/1954,
ermöglichten, so können sie die am 31. Dezember
1954 im Betrieb vorhandenen Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens für den 1. Jänner 1955
unter Beachtung der Bestimmungen des Schilling-
eröffnungsbilanzengesetzes, BGBl. Nr . 190/1954,
neu bewerten. Diese Wertansätze gelten als An-
schaffungs- oder Herstellungskosten. Voraus-
setzung hiefür ist, daß die Steuerpflichtigen ein
Verzeichnis (Anlagekartei) dieser Wirtschafts-
güter dem Finanzamt bis spätestens 31. Dezem-
ber 1966 vorlegen. Das Verzeichnis hat unter
genauer Bezeichnung jedes einzelnen Anlagegutes
den Wertansatz zum 1. Jänner 1955, die Rest-
nutzungsdauer und den Betrag der jährlichen Ab-
setzung für Abnutzung zu enthalten. Die vor-

stehenden Bestimmungen sind bei allen Ver-
anlagungen anzuwenden, die noch nicht in
Rechtskraft erwachsen sind.

Artikel III.

Die Bestimmungen des Art . I der 2. Einkom-
mensteuernovelle 1963, BGBl. Nr . 326, gelten
auch für die Veranlagungszeiträume nach dem
31. Dezember 1964.

Artikel IV.

§ 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 4. Juli 1963,
BGBl. Nr . 174, t r i t t außer Kraft.

Artikel V.

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 2 sind ab
dem Inkrafttreten der dor t bezogenen gesetz-
lichen besonderen Vorschriften anzuwenden.

(2) Die Bestimmungen des Art.- I Z. 6, 7, 12,
14 bis 20, 23, 25, 48 und 50 sind erstmals bei der
Veranlagung für das Kalenderjahr 1964 an-
zuwenden.

(3) Die Bestimmungen des Art . I Z. 1, 3 bis 5,
8 und 52 sind anzuwenden,

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt oder
durch Jahresausgleich festgestellt wird, erst-
mals bei der Veranlagung oder beim Jahres-
ausgleich für das Kalenderjahr 1964,

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer)
durch Abzug vom Arbeitslohn eingehoben
wird, für die nach dem 31. Dezember 1963
endenden Lohnzahlungszeiträume.

(4) Die Bestimmungen des Art . I Z. 26, 32
und 33 sind beim Steuerabzug vom Arbeitslohn
und beim Jahresausgleich auf Lohnzahlungszeit-
räume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1964 enden. Die Bestimmungen des Art . I Z. 38
bis 41 sind beim Steuerabzug vom Arbeitslohn
auf sonstige Bezüge anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1963 gezahlt werden.

(5) Die Bestimmungen des Art . I Z. 30 sind
beim Steuerabzug vom Arbeitslohn auf die nach
dem 31. Dezember 1964 endenden Lohnzahlungs-
zeiträume anzuwenden.

(6) Die Bestimmungen des Abschnittes 24
Abs. 1 der Durchführungsbestimmungen betref-
fend den Steuerabzug vom Arbeitslohn (DE-Lst
1954), BMfF-Erlaß vom 30. Jänner 1954,
Zl. 8.400-9/1954, sind auf alle noch nicht rechts-
kräftig abgeschlossenen Fälle anzuwenden, die
Lohnzahlungszeiträume betreffen, die vor dem
1. Jänner 1964 geendet haben.

(7) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz
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1 8 8 . Bundesgesetz vom 16. Juli 1964, mit
dem das Umsatzsteuergesetz 1959 neuerlich
abgeändert wird und mit dem sonstige um-
satzsteuerrechtliche Maßnahmen getroffen

werden.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Umsatzsteuergesetz 1959, BGBl. Nr. 300/
1958, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 302/1959, BGBl. Nr. 170/1961, BGBl.
Nr. 92/1962, BGBl. Nr. 168/1962, BGBl.
Nr. 57/1963 und BGBl. Nr. 83/1963, wird wie
folgt abgeändert:

1. Im § 1 Abs. 2 hat der letzte Satz zu ent-
fallen.

2. § 4 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:

„1. Die Einfuhr von Rohstoffen und Halb-
erzeugnissen, Lebens- und Futtermitteln und
Arzneiwaren, die für die inländische Erzeugung
oder den inländischen Bedarf erforderlich sind
und im Inland nicht oder in nicht ausreichender
Menge erzeugt werden. Rohstoffe im Sinne dieser
Bestimmung sind Naturprodukte, die keine
oder nur eine solche Bearbeitung aufweisen,
die den natürlichen Zustand des Rohstoffes
im wesentlichen unverändert beläßt. Halb-
erzeugnisse im Sinne dieser Bestimmung sind
durch Verarbeitung mehr oder weniger tief-
greifend veränderte Rohstoffe, die jedoch zu
ihrer vollen Marktreife noch eine weitere Ver-
arbeitung benötigen. Das Bundesministerium für
Finanzen stellt mit Verordnung diese Gegen-
stände fest (Freiliste 1). Das Bundesministerium
für Finanzen hat dem Hauptausschuß des
Nationalrates halbjährlich den durch die Frei-
liste 1 entstehenden Steuerausfall zu berichten;
der Bericht für das 1. Kalenderhalbjahr ist nur
dann vorzulegen, wenn der Hauptausschuß des
Nationalrates ihn einen Monat vor Ablauf des
Kalenderhalbjahres anfordert;".

3. § 4 Abs. 1 Z. 8 hat zu lauten:

„8. die Kreditgewährungen (zum Beispiel Dis-
kont- und Lombardgeschäfte) und der Konto-
korrentverkehr sowie die Umsätze von Geld-
forderungen, von Wechseln und Schecks, von
Wertpapieren, Anteilen an Gesellschaften und
sonstigen Vereinigungen, Banknoten, Papiergeld,
Geldsorten, auf Grund eines geltenden Bundes-
gesetzes ausgeprägten Goldmünzen und von in-
ländischen amtlichen Wertzeichen;".

4. Im § 7 Abs. 2 Z. 2 ist nach dem Wort
„haben" der Punkt durch einen Strichpunkt zu
ersetzen.

5. Im § 7 wird nach Abs. 2 Z. 2 eingefügt:

„(3) Die Steuer ermäßigt sich auf 27 vom
Hundert für die Lieferungen und den Eigenver-
brauch

a) der Lebensmitteleinzelhändler, der Ge-
mischtwarenhändler mit Lebensmittel-
einzelhandel, der Milch-, Obst-, Gemüse-
und Süßwareneinzelhändler, Fleischer und
Pferdefleischer,

b) von Speisen und warmen Getränken in Be-
trieben des Gast- und Schankgewerbes mit
der Berechtigung nach § 16 Abs. 1 lit. b der
Gewerbeordnung in derzeit geltender Fas-
sung,

wenn der Gesamtumsatz im letzten vorangegan-
genen Kalenderjahr 750.000 S nicht überstiegen
hat."

6. Im § 7 erhält, der bisherige Abs. 3 die Be-
zeichnung Abs. 4; der bisherige Abs. 4 erhält die
Bezeichnung Abs. 5; der bisherige Abs. 5 erhält
die Bezeichnung Abs. 6.

7. § 17 Abs. 3 Z. 1 hat zu lauten:

„1. der Gegenstand darf weder ein Edelmetall
(Platin, Platinmetalle, Gold und Silber) noch einer
der im § 4 Abs. 1 Z. 8 genannten Gegenstände,
noch einer der nach § 4 Abs. 1 Z. 1 hei der
Einfuhr steuerfrei belassenen Gegenstände sein.
Ferner sind die in der Anlage G, die einen Be-
standteil dieses Bundesgesetzes bildet, aufgezähl-
ten Gegenstände von der Gewährung der Aus-
fuhrvergütung ausgeschlossen;".

8. § 17 Abs. 8 hat zu lauten:

Die Zugehörigkeit der Gegenstände zu den
einzelnen Gruppen wird in der Anlage F be-
stimmt, die einen Bestandteil dieses Bundes-
gesetzes bildet. Wenn jedoch die Bestandteile
eines Gegenstandes der Anlage F in zeitlich auf-
einanderfolgenden Sendungen in das Ausland
ausgeführt werden und diese Bestandteile gemäß
Anlage F in andere Vergütungsgruppen als der
Gegenstand eingereiht sind, so ist — unbeschadet
des gemäß Abs. 3 Z. 5 erforderlichen Tarifierungs-
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nachweises — die Ausfuhrvergütung für die in
das Ausland verbrachten oder versendeten
Bestandteile nach jener Vergütungsgruppe zu
gewähren, die in der Anlage F für den Gegen-
stand vorgesehen ist, wenn der Antragsteller
dies unter Nachweis der vorstehenden Voraus-
setzungen im Antrag (§ 16 Abs. 18) verlangt.

Die Bestimmung des Abs. 3 Z. 1, wonach für
die Ausfuhr bestimmter Gegenstände keine Aus-
fuhrvergütung gewährt wird, bleibt unberührt.".

9. In der Anlage C hat die Ziffer 16 zu lauten:

„16. Getreide aller Art, auch getrocknet, ge-
reinigt, begast oder vergällt;".

10. In der Anlage C wird nach Ziffer 23 ein-
gefügt:

„23 a. Mischfuttermittel, die den Bestimmun-
gen des Futtermittelgesetzes, BGBl. Nr. 97/1952,
entsprechen und zur Fütterung von Rindern,
Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen oder Ge-
flügel bestimmt sind;".

11. In der Anlage D wird nach Ziffer 4 ein-
gefügt:

„4 a. die in der Z. 10 der Anlage C genannten
Gegenstände gemischt, auf einen bestimmten
Nährstoffgehalt eingestellt, granuliert oder aus
Rohstoffen hergestellt werden;".

12. In der Anlage D hat die Ziffer 8 zu lauten:

„8. der in der Z. 16 der Anlage C genannte
Gegenstand getrocknet, gereinigt, begast oder
vergällt wird;".

13. In der Anlage D wird nach Ziffer 14 ein-
gefügt:

„14 a. die in der Z. 23 a der Anlage C ge-
nannten Gegenstände gereinigt, zerkleinert, ge-
preßt, getrocknet oder durch Mischen aus Roh-
stoffen hergestellt werden;".

Artikel II.

Die Anlage E wird abgeändert wie folgt:
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Artikel III.
Die Anlage F wird abgeändert wie folgt :
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Artikel IV.

Nach der Anlage F wird folgende Anlage G
eingefügt:

Artikel V.

§ 1. Folgende in einer Zollfreizone (§ 173 des
Zollgesetzes 1955, BGBl. Nr. 129) bewirkte
Umsätze sind steuerfrei:

1. Die Lieferung von Gegenständen im Groß-
handel, wenn diese Gegenstände im gebundenen
Verkehr aus dem Ausland in die Zollfreizone ein-
geführt worden sind oder wenn auf diese Art
in die Zollfreizone eingeführte Gegenstände
nach ihrer Abfertigung zum freien Verkehr
ohne Verbringung aus der Zollfreizone gemäß
§ 173 Abs. 7 des Zollgesetzes 1955 im Vormerk-
verkehr gelagert wurden. Die Steuerbefreiung
wird auch gewährt, wenn die eingeführten oder
gelagerten Gegenstände in der Zollfreizone
bearbeitet oder verarbeitet worden sind. Bei
der Bearbeitung oder Verarbeitung der ein-
geführten oder gelagerten Gegenstände können
auch Zutaten oder sonstige Nebensachen, die aus
dem übrigen Inland in die Zollfreizone ver-
bracht oder versendet worden sind, verwendet
werden.

2. Die Lieferung von Gegenständen, die aus
dem inländischen freien Verkehr in die Zollfrei-
zone gelangt sind, im Großhandel,

a) wenn der erste Abnehmer der Gegenstände
diese ohne Bearbeitung oder Verarbeitung
oder nach Bearbeitung oder Verarbeitung
in der Zollfreizone aus der Zollfreizone
unmittelbar in das Ausland verbracht oder
versendet hat oder

b) wenn der erste Abnehmer die Gegenstände
im Vormerkverkehr zur vorübergehenden
Benutzung gemäß § 87 Abs. 2 des Zoll-
gesetzes 1955 oder zur Veredlung gemäß.
§ 89 des Zollgesetzes 1955 oder auf ein
offenes Lager auf Vormerkrechnung zur
Veredlung gemäß § 96 Abs. 3 des Zoll-
gesetzes 1955 in das übrige Zollgebiet
gebracht und von hier nach Benutzung
oder nach Bearbeitung oder Verarbeitung:
unmittelbar in das Ausland verbracht oder
versendet hat.

3. Das Einladen, das Ausladen, die Lagerung
von Gegenständen sowie die mit diesen Leistun-
gen und der Versendung von Gegenständen ver-
bundenen Nebenleistungen und die Zollabferti-
gungen.

§ 2. Zollfreizonen gelten für die Gewährung
der Ausfuhrhändlervergütung gemäß § 16 des
Umsatzsteuergesetzes und der Ausfuhrvergütung
gemäß § 17 des Umsatzsteuergesetzes nicht als
Inland:

Bei dem Verbringen oder Versenden von
Gegenständen des inländischen freien Verkehrs
in die Zollfreizonen,

a) wenn der erste Abnehmer der Gegenstände
diese nach Bearbeitung oder Verarbeitung
in der Zollfreizone aus der Zollfreizone
unmittelbar in das Ausland verbracht oder
versendet hat oder

b) wenn der erste Abnehmer die Gegenstände
im Vormerkverkehr zur vorübergehenden.



1176 58. Stück — Ausgegeben am 5. August 1964 — Nr. 188

Benutzung gemäß § 87 Abs. 2 des Zoll-
gesetzes 1955 oder zur Veredlung gemäß
§ 89 des Zollgesetzes 1955 oder auf ein
offenes Lager auf Vormerkrechnung zur
Veredlung gemäß § 96 Abs. 3 des Zoll-
gesetzes 1955 in das übrige Zollgebiet ge-
bracht und von hier nach Benutzung oder
nach Bearbeitung oder Verarbeitung un-
mittelbar in das Ausland verbracht oder
versendet hat.

§ 3. Der Austritt der Gegenstände in eine
Zollfreizone sowie der spätere Austritt derselben
oder der veredelten Gegenstände aus dem Bun-
desgebiet sind nachzuweisen. Der Nachweis über
den späteren Austritt aus dem Bundesgebiet
kann vom Vergütungswerber dem zuständigen
Finanzamt auch nach Ablauf der für die Ein-
bringung des Antrages auf Gewährung einer
Ausfuhrhändler- oder Ausfuhrvergütung fest-
gesetzten Ausschlußfrist nachgereicht werden.

Artikel VI.

(1) Lebensmitteleinzelhändler, Gemischtwaren-
händler mit Lebensmitteleinzelhandel, Milch-,
Obst-, Gemüse- und Süßwareneinzelhändler, Flei-
scher und Pferdefleischer, deren Gesamtumsatz
(§ 4 Abs. 2 des Umsatzsteuergesetzes 1959, BGBl.
Nr . 300/1958) im letzten vorangegangenen
Kalenderjahr 210.000 S nicht überstiegen hat,
sind berechtigt, von der Umsatzsteuer (einschließ-
lich des Bundeszuschlages zur Umsatzsteuer und
des Zuschlages zur Umsatzsteuer an Stelle des
Rechnungsstempels) einen Stufenausgleichs-
abschlag abzusetzen.

(2) Als Stufenausgleichsabschlag gemäß Abs. 1
ist abzusetzen ein Jahresbetrag

von 1200 S, wenn der Gesamtumsatz 150.000 S,
von 720 S, wenn der Gesamtumsatz 180.000 S,
von 240 S, wenn der Gesamtumsatz 210.000 S

im letzten vorangegangenen Kalenderjahr nicht
überstiegen hat .

(3) Wurde der nach Abs. 1 begünstigte Ge-
werbebetrieb nicht während des ganzen Kalender-
jahres ausgeübt, so kann für jeden angefangenen
Kalendermonat, in welchem der Betrieb ausgeübt
wurde, ein Zwölftel des Jahresbetrages abgesetzt
werden.

(4) Der Stufenausgleichsabschlag kann von den
monatlichen Umsatzsteuervorauszahlungen in
Zwölftelbeträgen abgesetzt werden. Der abge-
setzte Stufenausgleichsabschlag ist. in der Umsatz-
steuererklärung anzugeben.

Artikel VIL

(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 2 sind
auf steuerbare Vorgänge anzuwenden, die nach
dem 31. August 1964 bewirkt werden.

(2) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 7 und
des Artikels IV sind auf steuerbare und vergü-
tungsfähige Vorgänge anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1958 bewirkt werden oder be-
wirkt worden sind.

(3) Die Bestimmungen des Artikels V sind auf
steuerbare und vergütungsfähige Vorgänge anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1958 und
vor dem 1. Jänner 1970 bewirkt werden oder
bewirkt worden sind; die Bestimmung des Ar-
tikels I Z. 1 t r i t t mit 1. Jänner 1959 in Kraft.

(4) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 3, Z. 8
bis Z. 13 sind auf steuerbare und vergütungs-
fähige Vorgänge anzuwenden, die nach dem
30. Juni 1964 bewirkt werden oder bewirkt
worden sind.

(5) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 5 sind
auf steuerbare Vorgänge anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1964 bewirkt werden; die
Bestimmungen des Artikels I Z. 4 und Z. 6
treten mit 1. Jänner 1965 in Kraft.

(6) Der Steuersatz im § 7 Abs. 3 des Umsatz-
steuergesetzes 1959 in der Fassung des Artikels I
Z. 5 hat für steuerbare Vorgänge, die nach dem
31. Dezember 1965 bewirkt werden, zu lauten:
„2'3 vom Hunder t" .

(7) Die Bestimmungen der Artikel II und III
treten in Kraft, sobald die Empfehlungen des
Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete
des Zollwesens vom 16. Juni 1960, 8. Dezember
1960 und 9. Juni 1961, BGBl. Nr . 47/1963, ge-
mäß Artikel XVI lit. c der Konvention über das
Zolltarifschema für die Einreihung der Waren
in die Zolltarife, BGBl. N r . 103/1960, wirksam
werden; die Artikel II und III sind auf steuer-
bare und vergütungsfähige Vorgänge anzuwen-
den, die nach ihrem Inkrafttreten bewirkt wer-
den.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Art i-
kel II und III ist vom Bundesministerium für
Finanzen im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

(8) Die Bestimmungen des Artikels VI sind auf
den Veranlagungszeitraum des Kalenderjahres
1965 anzuwenden.

(9) Die Bestimmungen des Artikels II des Bun-
desgesetzes BGBl. N r . 170/1961 sind auf Ver-
anlagungszeiträume, die nach dem 31. Dezember
1964 enden, nicht mehr anzuwenden.

(10) Die Bestimmungen des Artikels II des
Goldmünzengesetzes, BGBl. Nr . 133/1964, sind
auf steuerbare und vergütungsfähige Vorgänge,
die nach dem 30. Juni 1964 bewirkt werden,
nicht mehr anzuwenden.

Artikel VIII.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut .

Schärf
Klaus Schmitz
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1 8 9 . Bundesgesetz vom 16. Juli 1964,
mit dem das Beförderungssteuergesetz 1953

neuerlich abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Beförderungssteuergesetz 1953, BGBl.
Nr . 22, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 249/1960 wird abgeändert wie folgt:

1. § 3 Abs. 2 hat zu lauten:

„Eine Fahrt im Güterfernverkehr liegt vor,
wenn ein Gut in einer Entfernung von mehr als
65 km vom Mittelpunkt der Ortsgemeinde der
Betriebsstätte des Beförderers aus, in der Luft-
linie gemessen, befördert wird. Erreicht die Luft-
linie die nächstgelegene Grenze einer Orts-
gemeinde in einer Entfernung von nicht mehr
als 65 km, so liegt bei der Beförderung eines
Gutes innerhalb der Grenzen dieser Ortsgemeinde
eine Fahrt im Güterfernverkehr nicht vor. Als
Betriebsstätte gilt für den Güterfernverkehr jede
örtliche Einrichtung, die darauf schließen läßt,
daß sie dem Beförderer dauernd zur Unterbrin-
gung des zur Beförderung verwendeten Kraft-
fahrzeuges dient. Wird eine örtliche Einrichtung
nicht mindestens einen Monat zur Unterbringung
dieses Kraftfahrzeuges benutzt, so ist darauf zu
schließen, daß eine Betriebsstätte nicht vorliegt.
Fehlt es an einer solchen örtlichen Einrichtung,
so gilt die Stätte, an der sich die Geschäftsleitung
des Beförderers befindet, als Betriebsstätte für
den Güterfernverkehr. Ist der Auftraggeber des
Beförderers für die Beförderung des Gutes selbst
beförderungssteuerpflichtig, so ist die Entfernung
vom Mittelpunkt der Ortsgemeinde der Betriebs-
stätte des Auftraggebers aus zu berechnen, sofern
die Beförderung zur Gänze mit Kraftfahrzeugen
durchgeführt wird. Für größere Ortsgemeinden
kann das Bundesministerium für Finanzen nach
Maßgabe der räumlichen Ausdehnung derselben
mehrere Punkte festsetzen, von denen die Ent-
fernung zu berechnen ist."

2. § 3 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Bei der Beförderung von Treibstoffen in
Tankwagen, von leeren, gebrauchten Umschlie-
ßungen (Umhüllungen), von Warenmustern und
Warenproben zu Werbezwecken und sonstigem
dazugehörigen Werbematerial sowie bei der Be-
förderung von Gütern, deren Transport auf
Schienenbahnen verboten ist, wird die Steuer nur
nach Abs. 1 lit. a oder b berechnet."

3. § 4 hat zu lauten:

,,§ 4. (1) Als Beförderungsentgelt gilt das ge-
samte für die Durchführung der Beförderung zu
entrichtende Entgelt samt allen Nebengebühren.

(2) Zum Beförderungsentgelt gehören nicht die
Beträge, die der Unternehmer im Namen und
für Rechnung eines anderen vereinnahmt und
verausgabt (durchlaufende Posten).

(3) Vom Beförderungsentgelt können abgesetzt
werden:

a) Die Auslagen für Versicherungen, die der
Beförderungsunternehmer im eigenen
Namen bei einem anderen Unternehmer
gegen die Gefahren der Beförderung ab-
schließt, wenn diese Auslagen nachweislich
entstehen;

b) die Auslagen an Zoll, Ausgleichssteuer, son-
stigen Eingangs- und Ausgangsabgaben
sowie die Gebühren, Verwaltungsabgaben
und Barauslagen für kostenpflichtige Amts-
handlungen, die der Beförderungsunter-
nehmer für seinen Auftraggeber entrichtet;

c) die Auslagen, die einem Beförderungsunter-
nehmer nachweislich dadurch entstehen,
daß er die Beförderung von einem anderen
Beförderungsunternehmer ausführen läßt."

4. § 9 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Im Güterfernverkehr ist der die Beförde-
rung ausführende Beförderer verpflichtet, den
Fahrer mit einem Fahrtausweis auszustatten, auf
dem Stempelmarken in Höhe des gemäß § 6
Abs. 3 zu entrichtenden Steuerbetrages anzubrin-
gen sind. Wird eine Fahrt mit einem nicht vor-
schriftsmäßig gestempelten Fahrtausweis ausge-
führt, so kann das Finanzamt zur Sicherung der
Einhaltung der Bestimmungen über die Stempe-
lung der Fahrtausweise eine Erhöhung bis zum
Fünffachen des Steuerbetrages erheben. Bei Fest-
setzung der Steuererhöhung ist insbesondere zu
berücksichtigen, inwieweit dem Steuerschuldner
bei Beachtung der Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes über die Besteuerung des Güterfernver-
kehrs das Erkennen der Steuerpflicht zugemutet
werden konnte sowie, ob eine Steuerverkürzung
erstmalig oder wiederholt erfolgt ist."

5. Dem § 9 Abs. 4 ist als Abs. 5 anzufügen:
„(5) Abs. 4 gilt sinngemäß, wenn eine Fahrt

ohne Fahrtausweis oder mit einem nicht ord-
nungsgemäß ausgefüllten Fahrtausweis ausgeführt
wird."

6. Im § 9 erhält der bisherige Abs. 5 die Be-
zeichnung Abs. 6.

Artikel II.

(1) Dieses Bundesgesetz ist auf alle Vorgänge
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1964 ein-
treten.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz
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1 9 0 . Bundesgesetz vom 16. Juli 1964, mit
dem das Kinderbeihilfengesetz neuerlich ab-

geändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Im § 11 Abs. 1 des Kinderbeihilfengesetzes,
BGBl. N r . 31/1950, in der geltenden Fassung, ist
nach den Worten „und die Wohnungsbeihilfen"
der Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
Als zweiter Satzteil wird angefügt: „zur Bei-

tragsgrundlage gehören ferner nicht die im § 3
Abs. 1 Z. 1, 23 bis 33 des Einkommensteuer-
gesetzes 1953 genannten Bezüge."

Artikel II.

(1) Diese Bestimmung ist auf Beitragszeit-
räume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1963 liegen.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz


